
DOKUMENT 377D eutschen Reichsbahn gefordert werden m uß. Ih r  
schlechtes disziplinarisches V erhalten drückte sich be
sonders in der N ichtbefolgung von gegebenen Anord
nungen aus. W ir sehen uns deshalb veranlaßt, Sie m it 
sofortiger W irkung Ih re r bisherigen Funktion als 
D ienstvorsteher der G epa/Fka G otha zu entheben und 
vom gleichen Tage an  zum Bahnhof Erfurt-B ischleben 
zu versetzen, wo w ir Ihnen die T ätigkeit eines F a h r
dienstleiters übertragen.
Gleichzeitig kündigen w ir Ihnen Ih re bisherige Bezah
lung nach der Gehaltsgruppe 9 zum 25. F eb ruar 1958 
und bieten Ihnen ab 26. F eb ru ar 1958 einen neuen A r
be itsvertrag  nach der G ehaltsgruppe 5 an.
Die B etriebsgew erkschaftsleitung der G epa/Fka Gotha 
ha t in ih rer Sitzung am  11. Mai 1958 der K ündigung zu
gestim m t.

gez. U nterschrift 
•

Fristlos entlassen wurde ein A ngestellter eines staa t
lichen Handelsunternehmens, weil er sich in der Unter
kunft eines W est-Berliners in Leipzig anläßlich der 
Messe m it diesem getroffen hatte.

DOKUMENT 376

W erkzeugm aschinen 
M etallw aren W erkzeuge 
D eutscher Innen- und Außenhandel

Berlin W  8 
M ohrenstr. 60/61
20. M ärz 1957

Kollegen 
N . N.
Im  Hause.

B etr.: Kündigung des A rbeitsverhältnisses
H ierm it werden Sie m it W irkung vom 20. M ärz 1957 
fristlos entlassen.

Begründung:

Trotz des prinzipiellen Verbotes im  Außenhandel und 
der wiederholten E rm ahnungen zur E inhaltung des
selben haben Sie w ährend der Leipziger Messe ohne 
Genehm igung des G eneraldirektors oder seines Stell
v e rtre te rs  der E inladung eines W est-Berliners Folge ge
leistet.
Die Tatsache, daß Sie die erste  E inladung zu einem 
Treffen in einem öffentlichen Lokal ablehnten, aber m it 
einer E inladung in die Leipziger W ohnung des Oben
genannten einverstanden w aren und ihr Folge leisteten, 
beweist, daß Sie sich sehr wohl über Ih re  verbots
w idrige H andlung im  K laren waren.
E s is t Ihnen bekannt und m ehrm als sind auch Sie dar
über belehrt worden, daß solche Treffs die G efahr der 
K orruption m it sich bringen, wovor Sie das Verbot 
schützen sollte.
M it der oben ausgesprochenen S trafe w urde die Ihnen 
bekannte A nordnung im Außenhandel, wonach un
erlaubte Treffs m it ausländischen, w estdeutschen bzw. 
W est-Berliner B ürgern  verboten sind, in Anwendung 
gebracht.

WMW —  E xport 
Deutscher Innen- und Außenhandel

gez. gez.
(Volk) (Vornberger)

G eneraldirektor Leiter der K aderabteilung
*

Ein Privatunternehm er m ußte einen Arbeiter entlassen, 
weil dieser sich angeblich in abfälliger Weise über die 
Regierung der Sowjetzone geäußert hatte.

B augeschäft 
P au l Zeh

Berlin O 112, den 14. Dez. 56 
H aasestraße 13

H errn
N .N .
Berlin O 112

Betreff: Lösung des Beschäftigtenverhältnisses
W ir kündigen hierm it Ih r  A rbeitsverhältnis 
zum  29. D e z e m b e r  1956 
Grund: Sie sind fü r  den Betrieb dadurch un

trag b ar, weil Sie im Bereich Ihres A r
beitsplatzes auf dem Gelände der NVA 
Biesdorf abfällige und gegen die Re
gierung der DDR gerichtete Reden ge
fü h rt haben.

Zeuge: L eutnant Behrenz.
Zugestim m t:

BGL
gez. gez.

A. H ennig P aul Zeh
*

§ 9 Abs. b der Kündigungsverordnung bestim m t, daß 
auf Verlangen eines staatlichen Untersuchungsorgans 
eine fristlose Entlassung auszusprechen ist. Eine Be
gründung is t nach der Rechtsprechung der sowjetzona
len Arbeitsgerichte nicht erforderlich. So wurde ein 
Arbeiter im  VEB Rathenower Optische W erke ohne 
Begründung fristlos entlassen.

DOKUMENT 378

VEB Rathenow er Optische W erke
Kollegen
N. N.
Rathenow
.......................  Rathenow, Stalinallee 14

den 22. Ju li 1955
B etr.: F ristlose Lösung Ihres A rbeitsverhältnisses
U nter B erücksichtigung des § 9, Abs. b über Kündi
gungsrecht vom 14. Jun i 1951, sehen w ir uns veranlaßt, 
Ih r  A rbeitsverhältnis m it unserem  VEB a b  s o f o r t  
zu lösen.
Ih re A rbeitspapiere können Sie sich zur gegebenen Zeit 
im Lohnbüro unseres VEB’s berichtigen lassen.

VEB Rathenow er Optische W erke 
BGL W erkleitung K aderabteilung

gez. U nterschrift gez. U nterschrift gez. U nterschrift
*

Auf Grund der Disziplinarordnung wurden insbeson
dere Lehrer fristlos entlassen, weil sie in ihrem Unter
richt religiöse Überzeugungen vertraten.

DOKUMENT 379

Berlin, den 13. 3.1958
Es erscheint der Lehrer N. N.,
je tz t w ohnhaft in Berlin-W annsee, und erk lärt:
Ich bin seit 38 Jah ren  Lehrer. An meinen pädagogischen 
F ähigkeiten  sind bisher n icht die geringsten  Zweifel 
aufgetreten . Im  Gegenteil, meine Erfolge auf diesem
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